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Lagebericht für das  
Geschäftsjahr 2023 

Hinweis auf den zusammengefassten Lagebericht 

Der Lagebericht der infas Holding Aktiengesellschaft und der Konzernlagebericht 
sind nach § 315 Abs. 3 HGB in Verbindung mit § 298 Abs. 2 HGB zusammengefasst 
und im Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht. Der Jahresabschluss und der mit 
dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht der infas Holding 
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 werden beim Betreiber des 
elektronischen Unternehmensregisters eingereicht und im elektronischen 
Unternehmensregister veröffentlicht. Der Jahresabschluss der infas Holding 
Aktiengesellschaft sowie der Geschäftsbericht des Konzerns für das Geschäftsjahr 
2023 stehen auch im Internet unter www.infas-holding.de/berichte/ zur 
Verfügung. 
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Sitz der Gesellschaft: 
53113 Bonn 
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Dipl.-Soz. Menno Smid (CEO)  
Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke (CFO) 
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Ad-hoc-Mitteilung nach 

§15 WpHG 



Aktiva Passiva
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

€ € € € € €
A Anlagevermögen A Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 9.000.000,00 9.000.000,00

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. Gewinnrücklagen
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Gesetzliche Rücklage 534.027,14 403.394,34
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00 III. Bilanzgewinn 4.782.475,58 2.750.452,36

II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- B Rückstellungen
und Geschäftsausstattung 7.545,50 3.556,50 1. Rückstellungen für Pensionen 6.076.380,00 5.601.189,00

III. Finanzanlagen 2. Steuerrückstellungen 870.551,80 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.159.950,13 8.159.950,13 3. Sonstige Rückstellungen 638.160,13 7.585.091,93 312.147,21
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.900.000,00 4.500.000,00
3. Beteiligungen 0,00 12.059.950,13 C Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 90.100,74 4.246,04
B Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
I. Forderungen und sonstige Unternehmen 705.316,39 9.090,73

Vermögensgegenstände 3. Sonstige Verbindlichkeiten
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9.015.414,45 6.868.476,80 davon aus Steuern 3.108.454,96 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände 243.773,69 9.259.188,14 1.208.524,01 (Vorjahr 2.995.005,72 €) 3.108.454,96 3.903.872,09 2.995.155,72

II. Kassenbestand und Guthaben bei  
Kreditinstituten 4.474.454,47 332.489,54

C Rechnungsabgrenzungsposten 4.327,50 2.677,42

25.805.466,74 21.075.675,40 25.805.466,74 21.075.675,40

Bilanz zum 31. Dezember 2023                                                           



 2023 2022

€ € €

1. Umsatzerlöse 22.836,00 24.491,46

2. Sonstige betriebliche Erträge 8.891,32 10.781,41

3. Gesamtleistung 31.727,32 35.272,87

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 979.391,76 569.207,74

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 

davon für Altersversorgung 375.490,00 € (Vorjahr 92.908,00 €) 399.020,72 1.378.412,48 123.467,89

5. Abschreibungen 

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.431,50 515,19

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 729.342,60 587.286,78

7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

davon aus verbundenen Unternehmen 5.791.811,27 € (Vorjahr 1.886.252,46 €) 5.791.811,27 1.886.252,46

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus verbundenen Unternehmen 231.189,17 € (Vorjahr 241.781,70€) 253.570,84 241.781,70

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

davon an verbundene Unternehmen 7.065,42 € (Vorjahr 21,04 €) 107.528,12 101.182,42

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.246.738,71 28.409,89

11. Ergebnis nach Steuern 2.612.656,02 753.237,12

12. Sonstige Steuern 0,00 0,00

13. Jahresüberschuss 2.612.656,02 753.237,12

14. Gewinnvortrag 2.750.452,36 2.484.877,10

15. Dividendenausschüttung -450.000,00 -450.000,00

16. Einstellungen in Gewinnrücklagen -130.632,80 -37.661,86

17. Bilanzgewinn 4.782.475,58 2.750.452,36

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023                                           



Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Zugänge Abgänge Stand Stand Stand

01.01.2023 31.12.2023 01.01.2023 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022

€ € € € € € € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.481,00 0,00 0,00 6.481,00 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00 1,00 1,00

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- 

und Geschäftsausstattung 164.974,84 6.420,50 0,00 171.395,34 161.418,34 2.431,50 0,00 163.849,84 7.545,50 3.556,50

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.159.950,13 0,00 0,00 8.159.950,13 0,00 0,00 0,00 0,00 8.159.950,13 8.159.950,13

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4.500.000,00 0,00 -600.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 4.500.000,00

Summe 12.659.950,13 0,00 -600.000,00 12.059.950,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12.059.950,13 12.659.950,13

Gesamtes Anlagevermögen 12.831.405,97 6.420,50 -600.000,00 12.237.826,47 167.898,34 2.431,50 0,00 170.329,84 12.067.496,63 12.663.507,63

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023                                                         

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte
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Anhang zum  
31. Dezember 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Berechnungen kann es durch mathematische Rundungen zu geringfügi-
gen Abweichungen kommen, weil in einigen Tabellen die Werte in T€ angegeben 
werden.  
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A Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der infas Holding 
Aktiengesellschaft, Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 17379), die Vorschriften des 
HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden. 

Die Darstellung und Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorjahres-
grundsätzen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufge-
stellt. 

Anlagevermögen 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und die Ge-
genstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten unter Abzug erhaltener Preisnachlässe und planmäßiger Abschreibungen 
bewertet. Die Abschreibungen wurden linear entsprechend der nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 
vorgenommen. 

Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über 
150,00 € bis 1.000,00 €, die in den Vorjahren analog des § 6 Abs. 2 a EStG in einen 
Sammelposten eingestellt wurden, werden linear über 5 Jahre abgeschrieben. 

Geringwertige Anlagegüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Wirtschafts-
jahr voll abgeschrieben. 

Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren bei-
zulegenden Werten am Abschlussstichtag angesetzt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind zu Nennbeträgen, abzüg-
lich notwendiger Einzelwertberichtigungen, angesetzt. Alle erkennbaren Einzel-
risiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet. Alle 
erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt. 

Rückstellungen 

Die Pensionsrückstellungen berücksichtigen die Verpflichtungen der Gesellschaft 
aus den bis zum Bilanzstichtag erteilten Pensionszusagen in Höhe des nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags und wer-
den nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Zu-
grundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln 2018 G von Prof. 
Dr. Klaus Heubeck) nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt. 
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Die sonstigen Rückstellungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag so bemessen, dass 
sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken 
und ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung tragen. Rückstellungen 
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich mit dem ih-
rer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten 10 
Jahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, ab-
gezinst. Eine Abzinsung der Archivierungskosten ist aus Geringfügigkeitsgrün-
den unterblieben. 

Verbindlichkeiten 

Der Ansatz erfolgt jeweils mit dem Erfüllungsbetrag. Die Restlaufzeiten der Ver-
bindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel. 

Latente Steuern 

Latente Steuern gemäß § 274 HGB werden nicht ausgewiesen, da der bestehende 
Aktivüberhang entsprechend dem Ansatzwahlrecht bilanziell nicht angesetzt 
wird. 
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B Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und  
 Verlustrechnung 

1. Anlagevermögen  

Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 einschließlich der 
kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Ab-
schreibungen wird auf den beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.  

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht. 

3. Rückstellungen  

Bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen, Steuerrückstellungen und der 
sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-
bindlichkeiten berücksichtigt. 

Art der  
Rückstellung 

Stand  
01.01.2023 

Inanspruch-
nahme/ 
Saldierung 

Auflösung Zuführung Stand 
31.12.2023 

 € € € € € 

Pensionen 5.601.189,00 0,00 0,00 475.191,00 6.076.380,00 

Gewerbesteuer 0,00 0,00 0,00 870.551,80 870.551,80 

Personalkosten 100.000,00 100.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 

Jahresabschluss 156.000,00 156.000,00 0,00 123.020,00 123.020,00 

Archivierung 1.292,73 0,00 0,00 903,11 2.195,84 

Ausstehende  
Rechnungen 54.854,48 54.854,48 0,00 12.944,29 12.944,29 

Summe 5.913.336,21 310.854,48 0,00 1.982.610,20 7.585.091,93 
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Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertver-
fahren angewandt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die „Richtta-
feln 2018 G“ von Klaus Heubeck verwendet. Folgende weitere Annahmen liegen 
der Bewertung zugrunde: 

 31.12.2023 31.12.2022 

Rechnungszinssatz 1,82 % 1,78 % 

Rententrend 1,50 % bzw. 2,00 % 1,50 % 

Fluktuation 0,00 % 0,00 % 

Lohn-/Gehaltstrend 0,00 % 0,00 % 

   

Bei der Festlegung des laufzeitkongruenten Rechnungszinssatzes wird in Anwen-
dung des Wahlrechts nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB bei der Abzinsung pauschal 
eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt. 

Der Rechnungszinssatz basiert in 2023 - entsprechend der gesetzlichen Neurege-
lung in § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB - auf dem von der Deutschen Bundesbank ermit-
telten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre i. H. v. 1,82 %.  

Nach § 253 Abs. 6 HGB ist bei Rückstellungen für Altersvorsorgeverpflichtungen 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe 
des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 10 
Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entspre-
chenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 7 Geschäfts-
jahren in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln. 

Dieser Unterschiedsbetrag auf Basis einer Berechnung des durchschnittlichen 
Marktzinssatzes nach den vergangenen 7 Jahren (Zinssatz: 1,74 %: Vorjahr 1,44 %) 
und nach den vergangenen 10 Jahren (Zinssatz 1,82 %; Vorjahr 1,78 %) beträgt 
72 T€ (Vorjahr 304 T€) und unterliegt einer Ausschüttungssperre.  

Die Gesamtzuführung des Berichtsjahres enthält eine als Zinsaufwand erfasste 
Verzinsung des Vorjahresverpflichtungswerts i. H. v. 100 T€ (Vorjahr 101 T€). 
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4. Angaben zu Verbindlichkeiten  

Art der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag Mit einer Restlaufzeit von 

  Bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Mehr als  
5 Jahre 

 € € € € 

Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen 90.100,74 90.100,74 0,00 0,00 

Verbindlichkeiten  
gegenüber verbundenen  
Unternehmen  705.316,39 705.316,39 0,00 0,00 

Sonstige Verbindlichkeiten 3.108.454,96 3.108.454,96 0,00 0,00 

Summe 3.903.872,09 3.903.872,09 0,00 0,00 

     

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 
HGB angesetzt. 

5. Eigenkapitalentwicklung  

Art des  
Eigenkapitals 

Vortrag am 
01.01.2023 

Jahresergebnis Einstellung  
in Gewinnrück-
lagen 

Ausschüttung Stand am 
31.12.2023 

 € € € € € 

I. Grundkapital 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 

II. Gewinn-
rücklage 403.394,34 0,00 130.632,80 0,00 534.027,14 

III. Bilanzge-
winn 2.750.452,36 2.612.656,02 -130.632,80 -450.000,00 4.782.475,58 

 12.153.846,70 2.612.656,02 0,00 -450.000,00 14.316.502,72 

      

Zum Bilanzstichtag ist das Grundkapital voll eingezahlt und beträgt 
9.000.000,00 €, eingeteilt in 9.000.000 Inhaberaktien (Stückaktien). 

Der Vorstand ist ermächtigt (Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juli 
2021), das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.07.2026 
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt 4.500.000,00 € zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). 

Gemäß § 150 Abs. 2 AktG hat die Gesellschaft 5 % des Jahresüberschusses in die 
gesetzliche Rücklage einzustellen. In 2023 wurde ein Jahresüberschuss i. H. v. 
2.612.656,02 € erwirtschaftet. In die gesetzliche Rücklage wurde i. H. v. 
130.632,80 € (Vorjahr: 37.661,86 €) eingestellt. 



 

 

 

 

Seite 8 

  

 

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Unter-
schiedsbetrag i. H. v. 72 T€ (Vorjahr 304 T€). Dieser ist nach § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB 
ausschüttungsgesperrt. 

6. Latente Steuern  

Die aktiven latenten Steuern resultieren i. W. aus temporären Differenzen im Be-
reich der Pensionsrückstellungen. Die passiven latenten Steuern beziehen sich auf 
temporäre Differenzen aus selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegen-
ständen im Anlagevermögen.  

Der tatsächliche effektive Ertragsteuersatz beträgt 32,98 %. Es ergeben sich die 
nachfolgenden aktiven und passiven Steuerlatenzen: 

Aktivlatenzen Wertansatz  
Handels- 
bilanz 

Wertansatz 
Steuer- 
bilanz 

Differenz 
 

Latente  
Steuer 

 T€ T€ T€ T€ 

Pensionsrückstellungen (32,98 %) 6.076 2.921 3.155 1.041 

Urlaubsrückstellungen der Tochtergesell-
schaft infas Institut für angewandte Sozi-
alwissenschaft GmbH (32,98 %) 469 413 56 18 

Drohverlustrückstellung der Tochterge-
sellschaft infas Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH (32,98 %) 385 0 385 127 

Beteiligung infas Institut GmbH  6.455 9.414 2.959 49 

 13.385 12.747 6.555 1.235 

     

Passivlatenzen     

Selbst geschaffene immaterielle Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens 
der Tochtergesellschaften infas Institut 
für angewandte Sozialwissenschaft 
GmbH, infas quo GmbH und infas 360 
GmbH (32,98 %)  384 0 384 -127 

Vermögensgegenstände des Sachanlage-
vermögens der Tochtergesellschaften in-
fas Institut für angewandte Sozialwissen-
schaft GmbH und infas 360 GmbH 
(32,98 %) 1.674 1.562 112 -37 

 2.058 1.562 496 164 
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Mit der Tochtergesellschaft infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft 
GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Daher sind aktive latente Steuern 
aus Passivierung der Urlaubsrückstellungen sowie Drohverlustrückstellung und 
passive latente Steuern aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller 
Vermögensgegenstände auf Ebene der Organträgerin (infas Holding Aktiengesell-
schaft) zu berechnen. 

Der Aktivüberhang der latenten Steuern beträgt 1.088 T€ und wird in Ausübung 
des Wahlrechts in § 274 HGB bilanziell nicht angesetzt. 

7. Beteiligungsverhältnisse  

Die Gesellschaft ist an den nachfolgend aufgeführten Unternehmen unmittelbar 
oder mittelbar beteiligt. 

 Nominal-
kapital 

Beteili-
gungs-
quote 

Eigen-ka-
pital 

Jahres-er-
gebnis 

Stichtag  
Jahresab-
schluss 

 T€ in % T€ T€  

infas Institut für angewandte  
Sozialwissenschaft GmbH 250 100 419 107 31.12.2023 

CATI-LAB GmbH  25 100 22 -3 31.12.2023 

infas 360 GmbH 76 100   -1.119 -280 31.12.2023 

infas quo GmbH 50 100 -1.089 -92 31.12.2023 

BNS-Business Network  
Solutions GmbH* 30 33,33 75 -98 31.12.2023 

      

Der Bilanzgewinn des Tochterunternehmens infas Institut für angewandte Sozi-
alwissenschaft GmbH wurde entsprechend des im Geschäftsjahr 2013 abge-
schlossenen Gewinnabführungsvertrages bis auf 169 T€ (Vorjahr 62 T€) aufgrund 
der Ausschüttungssperre an die infas Holding Aktiengesellschaft abgeführt. 

Die folgenden Gesellschaften bzw. Personen waren nach deren Angaben zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Jahresabschlusses wie folgt am Grundkapital unserer 
Gesellschaft beteiligt: 

PEN GmbH, Heidelberg > 25 % 

Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, Bonn > 25 % 

Döbert Holding GmbH & Co. KG, Obertshausen > 10 % 

Effecten-Spiegel AG, Düsseldorf  > 5 % 

 

 
 

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse betreffen ausschließlich Konzernumlagen von 
Tochtergesellschaften.  
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C Sonstige Pflichtangaben  

1. Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer  

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeit-
nehmer betrug 2 (Vorjahr: 1), 0 männliche und 2 weibliche Angestellte.  

2. Bezüge von Mitgliedern des Vorstands oder Aufsichtsrats  

Die Bezüge des Vorstandsvorsitzenden Menno Smid betrugen 200 T€ als Fixum 
sowie 250 T€ als variable Bezüge. Die Bezüge von Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke be-
trugen 206 T€ als Fixum sowie 250 T€ als variable Bezüge. 

Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren Mitgliedern des Vorstands beste-
hen i. H. v. 6.076 T€ (Vorjahr 5.601 T€). Hiervon sind 6.076 T€ zurückgestellt. 

Die Gesamtbezüge einschließlich der Aufwandsentschädigungen für den Auf-
sichtsrat betrugen 2023 110 T€ (Vorjahr: 110 T€). 

3. Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern des 
Vorstands oder Aufsichtsrats  

Gegenüber dem Aufsichtsrat und dem Vorstand bestanden am 31. Dezember 2023 
Verbindlichkeiten i. H. v. 10 T€ (Vorjahr 50 T€) sowie Forderungen i. H. v. 44 T€ 
(Vorjahr 0 T€). 

4. Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Die Geschäfte des Unternehmens wurden durch folgende Personen geführt: 

Vorstand:  Dipl.-Soz. Menno Smid, Bonn, CEO, gleichzeitig Geschäftsführer 
der Tochtergesellschaft infas Institut für angewandte Sozialwis-
senschaft GmbH. 

Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke, Köln, Finanzvorständin, 
gleichzeitig Geschäftsführerin der Tochtergesellschaften CATI-
LAB GmbH, infas 360 GmbH und infas quo GmbH. 

Aufsichtsrat:  Nach den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 06. Juli 2018 
und vom 29. Juli 2022 ist der Aufsichtsrat mit folgenden Mitglie-
dern bestellt worden: 

 Dr. Oliver Krauß, Gräfelfing, Rechtsanwalt (Vorsitzender), stell-
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender der SHS VIVEON AG (bis 
November 2023), München, Vorsitzender des Aufsichtsrats der L-
KONZEPT Holding AG, Leipzig. 
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 Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Riesenbeck, Meerbusch, Unterneh-
mensberater (stellv. Vorsitzender). 

 Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht, Gränichen, Schweiz, Portfolio Ma-
nagerin, stellv. Aufsichtsratsvorsitzende der Janosch Film & Me-
dien AG, Berlin, Aufsichtsratsmitglied (bis März 2023) der Securize 
IT Solutions AG, München, Verwaltungsratsmitglied der Jack-Bros 
AG, Zug, Schweiz und ihrer Tochtergesellschaften. 

5. Konzernabschluss  

Die infas Holding AG, Bonn (HRB 17379 beim Handelsregister des Amtsgerichts 
Bonn), stellt für das Geschäftsjahr 2023 einen befreienden Konzernabschluss nach 
IFRS auf, in den die in Punkt B Nr. 7 „Beteiligungsverhältnisse“ genannten Unter-
nehmen einbezogen sind. 

Der Konzernabschluss wird im Unternehmensregister in elektronischer Form ver-
öffentlicht. 

6. Entsprechenserklärung  

Die Gesellschaft hat die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung zu den Emp-
fehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
abgegeben und i. V. m. der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 
§ 289 f HGB den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öf-
fentlich zugänglich gemacht. 

7. Honorar des Abschlussprüfers  

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr ein Honorarvolumen i. H. v. insgesamt 79 T€ 
für den Abschlussprüfer als Aufwand erfasst. Es handelt sich hierbei i. H. v. 79 T€ 
um die Kosten für die Abschlussprüfung des Einzel- und Konzernabschlusses der 
infas Holding Aktiengesellschaft. Für den Vorjahresabschlussprüfer waren im 
Vorjahr 109 T€ erfasst worden.   

8. Haftungsverhältnisse  

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen aus abgegebenen Patro-
natserklärungen der Gesellschaft gegenüber den verbundenen Unternehmen in-
fas 360 GmbH und infas quo GmbH. Hier wurde vereinbart, dass im Fall der Zah-
lungsunfähigkeit der Tochtergesellschaften sowie im Fall der Überschuldung der 
Tochtergesellschaften, die Muttergesellschaft auf schriftliche Anforderung der 
Tochtergesellschaften hin, Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft, sobald sie 
fällig geworden sind, in dem Umfang zu erfüllen hat, wie dies zur Beseitigung der 
Überschuldung oder zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit erforderlich ist. 
Das Risiko einer Inanspruchnahme wird als eher gering eingeschätzt, da die vor-
gelegten Planungen für die beiden Gesellschaften nach Berücksichtigung von An-
laufverlusten entsprechend positive Jahresergebnisse und Cashflows beinhalten. 
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9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen  

Die Gesellschaft trägt für die angemieteten Betriebsgrundstücke monatliche Ver-
pflichtungen i. H. v. 1.763 €. Die kumulierten Mietverpflichtungen bis zum Ende 
der Mietlaufzeit belaufen sich insgesamt auf 277 T€. 

10. Nachtragsbericht 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, 
haben sich nicht ereignet.  

11. Vorschlag über die Ergebnisverwendung 

Der Jahresüberschuss beträgt 2.612.656,02 €. Nach § 150 Abs. 2 AktG sind 5 % des 
Jahresüberschusses und damit 130.632,80 € (Vorjahr 37.661,86 €) in die gesetzli-
che Rücklage einzustellen. 

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den verbleibenden Bilanzgewinn 
i. H. v. 4.782.475,58 €, der i. H. v. 72.283,00 € einer Ausschüttungssperre unterliegt, 
wie folgt zu verwenden: 

1. einen Teilbetrag i. H. v. 450.000,00 € als Dividende für das Geschäftsjahr 2023 
i. H. v. 0,05 € je dividendenberechtigte Stammaktie auszuschütten.  

2. den Restbetrag von 4.332.475,58 € auf neue Rechnung des Geschäftsjahres 
2024 vorzutragen. 

 

 

Bonn, den 18. April 2024 

infas Holding Aktiengesellschaft 

– Der Vorstand – 

Menno Smid      Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke 
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter  

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rech-
nungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts-
ergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen 
Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft be-
schrieben sind. 

 

 

Bonn, den 18. April 2024 

infas Holding Aktiengesellschaft 

– Der Vorstand – 

Menno Smid      Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke 

 

 



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die infas Holding Aktiengesellschaft, Bonn 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der infas Holding Aktiengesellschaft – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
infas Holding Aktiengesellschaft, der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasst ist, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige 
Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Lageberichts haben 
wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. 
Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2023 und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum  
Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ ge-
nannten Bestandteile des Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

  



Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung  
mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden  
„EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den eu-
roparechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass 
wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflicht-
gemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 waren. Diese Sachverhalte wurden im 
Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung un-
seres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu die-
sen Sachverhalten ab. 

Werthaltigkeit von Finanzanlagen sowie Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

Zugehörige Informationen im Abschluss und Lagebericht 

Die Angaben der Gesellschaft zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen sowie den Auslei-
hungen an und Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind im Anhang in Abschnitt A. 
„Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ sowie im Lagebericht im Abschnitt „Darstellung 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“ enthalten. 

Sachverhalt und Risiko für die Prüfung 

Im Jahresabschluss der infas Holding Aktiengesellschaft werden zum Bilanzstichtag 31. Dezem-
ber 2023 unter den Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von € 8,2 Mio. 
ausgewiesen. Des Weiteren sind in diesem Posten Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
in Höhe von € 3,9 Mio. bilanziert. Zusätzlich sind € 9,0 Mio. Forderungen gegen verbundene Un-
ternehmen im Umlaufvermögen ausgewiesen. Diese Posten stellen insgesamt mit € 21,1 Mio. 
81,7 % der Bilanzsumme dar. Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen richtet 
sich nach den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert. Bei den Auslei-
hungen an und Forderungen gegen verbundene Unternehmen richtet sich die Bewertung nach 
dem Nennbetrag oder dem niedrigeren beizulegenden Wert. 



Die Ermittlung des beizulegenden Wertes erfolgt aus Sicht der die Anteile an sowie Forderungen 
bzw. Ausleihungen gegen verbundene Unternehmen haltenden Gesellschaft. Basis für die Be-
wertungen sind hierbei die künftigen Zahlungsströme, die sich aus den von den gesetzlichen 
Vertretern erstellten Planungen ergeben. Hierbei werden auch Erwartungen bezüglich der zu-
künftigen Marktentwicklung berücksichtigt. 

Das Ergebnis der Planungen ist in hohem Maße davon abhängig, wie die gesetzlichen Vertreter 
die künftigen Zahlungsströme einschätzen. Gegebenenfalls können kleine Veränderungen der 
Planungsparameter wesentliche Auswirkungen auf die Bewertung haben. Die Bewertung ist da-
her naturgemäß mit wesentlichen Unsicherheiten behaftet. Vor diesem Hintergrund und auf-
grund der hohen Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft war 
dieser Sachverhalt aus unserer Sicht im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns mit der Existenz und der Werthaltigkeit der  
wesentlichen Posten im Finanzanlagevermögen sowie der Forderungen gegen verbundene Un-
ternehmen auseinandergesetzt. Neben der Abstimmung der Salden mit den jeweiligen Schuld-
nern haben wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung den korrekten Ausweis und die Bewer-
tung der bilanzierten Posten beurteilt. Bezüglich der Werthaltigkeitsprüfung haben wir unter 
anderem das methodische Vorgehen zur Bewertung nachvollzogen. Der Schwerpunkt unserer 
Prüfung lag auf der kritischen Auseinandersetzung mit den bei der Bewertung zugrunde geleg-
ten zentralen Annahmen und Planungen. Ferner haben wir die Angemessenheit der Bewer-
tungsmethoden beurteilt. 

Im Hinblick auf den Bilanzansatz der Anteile an verbundenen Unternehmen bzw. die Ausleihun-
gen an und Forderungen gegen verbundene Unternehmen, haben wir in einem ersten Schritt 
nachvollzogen, ob das Jahresergebnis der jeweiligen Gesellschaften positiv ist. Darüber hinaus 
haben wir einen Abgleich des jeweiligen bilanziellen Buchwertansatzes mit dem Eigenkapital 
der jeweiligen Gesellschaften vorgenommen. 

Des Weiteren haben wir die Beurteilung der gesetzlichen Vertreter zur Einschätzung der zukünf-
tigen Entwicklung der Tochtergesellschaften kritisch hinterfragt. Bei den Tochtergesellschaften, 
die zum 31. Dezember 2023 ein negatives Eigenkapital aufweisen (infas 360 GmbH und infas 
quo GmbH) haben wir die Planungsrechnungen für die nächsten Jahre eingesehen und mit den 
gesetzlichen Vertretern erörtert. Ergänzend haben wir die erzielten Ergebnisse der infas 360 
GmbH bzw. infas quo GmbH mit den entsprechenden Planwerten abgeglichen. 

Im Rahmen der Prüfung haben wir die Berechnungen zur Wertermittlung rechnerisch nachvoll-
zogen und die zugrunde liegenden internen Prozesse bei der infas Holding Aktiengesellschaft 
und den verbundenen Unternehmen beurteilt. 

Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Planungen und Annahmen sind unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren Informationen aus unserer Sicht insgesamt grundsätzlich ge-
eignet, um die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen bzw. der Ausleihungen an 
und Forderungen gegen verbundene Unternehmen sachgerecht vorzunehmen. 

Sonstige Informationen  



Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verant-
wortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Be-
standteile des Lageberichts: 

 die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB, auf die im Lagebericht Bezug ge-
nommen wird. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem: 

 die Versicherungen nach § 264 Abs. 2 S. 3 und § 289 Abs. 1 S. 5 HGB zum Jahresabschluss und 
Lagebericht. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die 
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgend-
eine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen: 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der Prüfung 
erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

  



Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen  
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere  
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtü-
mern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da  
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher-
heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zwei-
fel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge-
sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 



 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und  
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir 
die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Besei-
tigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen 
Schutzmaßnahmen.  

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktu-
ellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Ge-
setze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

  



SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiederga-
ben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, 
ob die in der Datei JA(3).zip (MD5-Hashwert: 2fa6357bdce1f036a2acecd0f6bb50f8) enthaltenen 
und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 
HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen ent-
sprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung 
nur auf die Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das 
ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in 
der oben genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für 
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichts-
format. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jah-
resabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiederga-
ben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen 
Informationen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beach-
tung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektroni-
schen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 
(06.2022)) und des International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) durchge-
führt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis 
hat die Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem des International Standard on Qua-
lity Management (ISQM 1) angewendet. 

  



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.  

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben 
des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen als 
Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderun-
gen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

 gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kon-
trollen abzugeben. 

 beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen 
enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Ab-
schlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt. 

 beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften 
Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 20. Juni 2023 als Abschlussprüfer gewählt. Wir 
wurden am 8. August 2023 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind seit dem Geschäftsjahr 2023 
als Abschlussprüfer der infas Holding Aktiengesellschaft tätig.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zu-
sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Ein-
klang stehen. 



SONSTIGER SACHVERHALT – VERWENDUNG DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss 
und dem geprüften Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-
Format überführte Jahresabschluss und Lagebericht – auch die in das Unternehmensregister 
einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Jahresab-
schlusses und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der 
ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektro-
nischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Martin Schulz-Danso. 

Köln, 18. April 2024 

Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Martin Schulz-Danso Susanne Schaefer 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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